
1) Für Aussüllung des Mahnzellels
2) Dem Gemeindediener oder sonstigen Ofägealen

für die Einmahnung
3) Dem Gerichle (Stoigemelndevorstont ) sur ben-

Erekutlonsaustrag einschließlich des Mundums.
4) Dem Erekulor für dle Auspfändung 1—
5) Dem Amtsrichker oder der sonstigen ie

person für die ehwa nölhige Asststenz bei derselben
6) Dem Gerlchte (Skadlgemeindevorstande) für den

öffentlichen Anschlag einschlleßlich des Mundums:
7) Dem Amt#erlchler (bez. Justiamie oder Stadt,

—“i für Ausdewahrunztder *sücke8) Tnsin l#r die Verheigerung.

Gebührentarif.

Bel einem — Rückstonde
bis 1 von 1— 20 K. über 20etnlchlleßlich elnschlleßch Fiannns ?*?0
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9) Den belden Zeugen für ilen bei ber —

steigerung zusammen

N. Die unler Nr. 3 und 6 aufgeführten Gebühren sind zur Sportelkasse des Gerichles bezüglich
Stadlgemeindevorstandes zu vemechnen; ebenso die Ansätze unter 7 und 8, wenn die betreffenden Hand=
lungen am Site des Gerichtes bez. vom Skadtgemeindevorstande vorgenommen werden.


